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I. Mitgliederkategorien von Curling Schaffhausen 

1. Aktivmitglieder 

a) Aktivmitglieder A 
Personen, welche am 30. Juni das 20. Altersjahr vollendet haben. Sie sind berechtigt, an der 
Sektions- und/oder Liga-Meisterschaft sowie am übrigen Spielbetrieb teilzunehmen. 

 

b) Aktivmitglieder B 
Personen, welche am 30. Juni das 20. Altersjahr vollendet haben. B-Mitglieder sind 
berechtigt, als gemeldetes Teammitglied entweder an einer Club- oder an einer 
Ligameisterschaft sowie am übrigen Spielbetrieb von CSH      teilzunehmen. Sie dürfen nicht als 
Ersatzspieler/In in einer anderen Meisterschaft eingesetzt werden. Die gemeldeten  
B-Mitglieder werden in der Halle an einem der Anschlagbretter publiziert. 

 

c) Schnuppermitglieder 
Personen, welche am 30. Juni das 20. Altersjahr vollendet haben und an einer Aktiv- 
Mitgliedschaft interessiert sind. Sie sind berechtigt, an einer Sektions- und/oder Liga- 
Meisterschaft sowie am übrigen Spielbetrieb teilzunehmen. Schnupper-Mitglieder dürfen 
noch nie Mitglied eines anderen Clubs der SWISSCURLING Association gewesen sein und 
können maximal während einer Saison in dieser Kategorie spielen. 

 

d) Veteranen 
Damen, die am 30. Juni das 54. Altersjahr und Herren, die am 30. Juni das 59. Altersjahr 
vollendet haben. Veteranen organisieren einen eigenen Spielbetrieb. Sie sind berechtigt, an 
den entsprechend bezeichneten Trainings sowie an insgesamt fünf Spielen der Sektions- 
und/oder Liga-Meisterschaft teilzunehmen. Sie können nicht fest einer Sektions- und/oder 

Liga-Mannschaft zugeteilt sein. 
 

2. Juniorinnen und Junioren 
 

a) Cherry Rockers 
Kinder, die am 30. Juni das 12. Altersjahr noch nicht vollendet haben. 

 

b) Juniorinnen und Junioren 
Jugendliche, welche am 30. Juni das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben. Sie sind 
berechtigt, in einer Sektions- und/oder Liga-Mannschaft zu spielen sowie an den 
Juniorentrainings teilzunehmen. 

 

3. Passivmitglieder (Gönner) 
Personen, welche den Verein finanziell unterstützen, jedoch nicht spielberechtigt sind. 

 

4. Ehrenmitglieder 
Personen, die sich in besonderer Weise um den Verein oder den Curling-Sport verdient gemacht 
haben. Sie sind berechtigt, in einer Sektions- und/oder Liga- Mannschaft zu spielen sowie am 
übrigen Spielbetrieb teilzunehmen. 
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II. Höhe der Mitgliederbeiträge: 
 

- Aktivmitglieder A CHF   690.00 

- Paare (1) CHF  1'200.00 (Fr. 600.00 pro Person) 
- Studentinnen und Studenten (2) CHF   300.00 
- Aktivmitglieder B  CHF   450.00 
- Schnuppermitglieder * CHF   250.00 
- Veteranen CHF   390.00 
- Cherry Rockers * CHF   100.00 
- Juniorinnen und Junioren CHF   200.00 
- Passivmitglieder * CHF 50.00 
- Ehrenmitglieder * kein Beitrag 

 
(1) Ehepaare oder Paare, welche in eheähnlicher Gemeinschaft an der gleichen Adresse leben. Beide Paarmitglieder müssen 

die Voraussetzungen eines Aktivmitgliedes A erfüllen. 
 

(2) Personen, welche am 30. Juni das 20., nicht aber das 25. Altersjahr vollendet haben und sich in Erstausbildung 
(Schule/Lehre/Studium) befinden. 

 
*Schnuppermitglieder, Cherry Rockers, Passiv- und Ehrenmitglieder erhalten keine Lizenz der SWISSCURLING Association. 

Wird vom Mitglied eine Lizenz verlangt, so erhöht sich der oben aufgeführte Mitgliederbeitrag um die vom Verein zu 
bezahlende   Lizenzgebühr. 

 
 

III. Eintrittsgebühr: 
 

Die Eintrittsgebühr für Aktivmitglieder A und B beträgt CHF 400.00. Sie kann in zwei Raten à 
CHF 200.00  bezahlt werden. 
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